
  

Interpellation Nr. 73 (September 2015) 

betreffend teilweise Verschlechterung der Richtsätze der Sozialhilfe (SKOS-Richtsätze) 
15.5393.01 

 

Die heute geltenden Richtsätze der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) beruhen auf einer Studie 
aus dem Jahre 2004, gestützt auf Daten von 1998. Die pauschalisierten Werte des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt sollen dem Konsumverhalten der einkommensschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung 
entsprechen. Damit kam die SKOS nach teuerungsbedingten Anpassungen auf einen Grundbedarf von 986 
Franken pro Monat für einen Haushalt aus einer Person, 1509 Franken für einen Haushalt aus 2 Personen, 1834 
Franken für 3 Personen (usw. gemäss Aequivalenzskala der SKOS), zuzüglich Mietzins, Krankenkassenprämien, 
Krankheitskosten, situationsbedingte Kosten. Neue Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass 
heute gemessen am Konsumverhalten der einkommensschwächsten 10 Prozent der Bevölkerung die 
monatlichen Grundbeträge erhöht werden sollten auf 1076 Franken für 1 Person,1606 Franken für 2 Personen, 
2001 Franken für 3 Personen usw. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren ist nicht 
bereit zu solchen Erhöhungen. In weiten Bereichen der SKOS-Richtwerte sollen ab 1. Januar 2016 die 
Zahlenwerte unverändert bleiben. In einzelnen empfindlichen Bereichen sind zudem Verschlechterungen geplant. 
Vor allem sollen die Werte des Grundbedarfs für Grossfamilien ab 6 Personen abgebaut werden. Im weiteren 
sollen die Ansätze für junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren mit eigenem Haushalt, ohne Ausbildung, ohne 
Kinderbetreuung und ohne Arbeit generell reduziert werden. Die Sanktionen bei Pflichtverletzungen werden auf 
maximal 30 statt 15 Prozent von Grundbetrag, Einkommensfreibetrag und Integrationszulage erhöht. 

Im Hinblick auf diese Veränderungen stelle ich folgende Fragen: 

1. Sollte jetzt im Sinne der Berechnungen des Bundesamtes für Statistik nicht eine Erhöhung der Werte des 
Grundbedarfs statt ein Abbau im Vordergrund stehen? Sollte der Kanton in dieser Hinsicht nicht einen 
teilweisen Alleingang in Erwägung ziehen? Das Wachstum der Einkommensdistanz von 
sozialhilfeempfangenden Menschen zur Durchschnittsbevölkerung verstärkt die Integrationsprobleme. 

2. Unhaltbar ist vor allem, dass die Sozialhilfe für Grossfamilien ab 6 Personen vermindert werden soll. Dies 
trifft in erster Linie Familien mit mehreren Kindern. Dies kann unter anderem die Chancen der Kinder 
erheblich vermindern, vor allem auch in Schule und Berufsbildung. Ebenso drohen gesundheitliche 
Folgen. Vor allem im Hinblick auf diese drohende Neuerung soll ein Alleingang des Kantons Basel-Stadt in 
Erwägung gezogen werden. 

3. Auch die Kürzung der Sozialhilfe für junge Erwachsene mit eigenem Haushalt ohne Ausbildung und ohne 
Kinder kann problematische Folgen haben. Dies kann die Chancen vermindern, den Weg in 
weiterführende Schulen und Berufsbildung doch noch zu finden. Stipendien nach dem Vorbild des 
Kantons Waadt entsprechend FORJAD im Sinne des Anzugs Pascal Pfister sind auf jeden Fall hilfreich. 
Auf jeden Fall muss mit flankierender sozialer Begleitung der jungen Menschen der Weg in weiterführende 
Schulen, Berufsbildung und Integration zugänglicher gemacht werden. 

4. Die Ansätze der Sozialhilfe gemäss SKOS sind sehr knapp bemessen. Oberhalb der 
überlebensnotwendigen Bedürfnisse gibt es nur noch geringe Handlungsspielräume. Dies schränkt auch 
die Möglichkeiten von Sanktionen mit Hilfe von Leistungskürzungen ein. Dieses Problem wird durch die 
geplante Erhöhung der maximalen Sanktion von 15 auf 30 Prozent von Grundbetrag, 
Einkommensfreibetrag und Integrationszulage verschärft. Dies kann Betreibungen, ungesunde Ernährung, 
Verzicht auf notwendige gesundheitliche Betreuung, Beeinträchtigungen der schulischen Pflichten der 
Kinder zur Folge haben. Wie können mit einer zurückhaltenden, massvollen Sanktionspraxis solche 
Konsequenzen vermieden werden? Wie lässt sich verhindern, dass sich Sanktionen zulasten der 
Familienangehörigen der zu sanktionierenden Personen auswirken? 

5. Wie lassen sich die Möglichkeiten verbessern, durch den Ausbau von Zuschüssen, Beihilfen, Stipendien 
den Weg zur Sozialhilfe vermeidbar zu machen? 

Jürg Meyer 

 

 


